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Agenda
Begrüssung und Einführung ins Thema R. Habrik

ISOS E. Zangger

Schutz von Einzelobjekten R. Habrik

Ortsbildschutzgebiete B. Bottlang / E. Heilig

Unterschied Substanzschutz / Strukturschutz B. Bottlang

Fragen aus der Bevölkerung alle

Nächste Schritte und Ausblick R. Habrik



Tagesanzeiger online, 7.5.2022





https://www.srf.ch/news/schweiz/kehrseite-des-baubooms-
gemeinden-in-der-wachstumsfalle-das-steckt-dahinter

Kirchberg



Rechtliche Rahmenbedingungen
Stufe Bund  

Raumplanungsgesetz RPG

Raumplanungsverordnung RPV

Natur- und Heimatschutzgesetz NHG

ISOS (Inventar Schützenswerter Ortsbilder der Schweiz)

Stufe Kanton

Planungs- und Baugesetzes PBG

Verordnung zum Planungs- und Baugesetz PBV

Gemeindegesetz GG

Kulturerbegesetz KEG 

Verordnung über Kantonsbeiträge an unbewegliche Kulturgüter VUKG

Stufe Gemeinde

Rahmennutzungsplanung - Schutzverordnung



Verfahrensablauf

Vorprojekt/Projekt

Vorprojekt/Projekt

Öffentliche Auflage

Mitwirkungsverfahren (alle Einwohnenden)

Einsprache (nur Betroffene)

Öffentliche Auflage

Rekurs
Einsprache (nur Betroffene)

Rekurs

früher
heute

Verabschiedung im GR

GR: Verabschiedung zur Mitwirkung

Verabschiedung im GR

Allenfalls Anpassungen



Ortsplanungsrevision

Strategie 
Innenentwicklung

Richtplan

Baureglement
Abwasserreglement

Zonenplan

Naturschutzverordnung

Ortsbildschutz

ÖREB Kataster

Strassenplan

Gewässerraum



1. mindestens ein Geschoss niedriger, dafür dürfte der Grundriss grösser sein, dadurch das
Ortsbild, wie auch die Nachbargrundstücke bedeutend weniger beeinträchtigt.

2. durch seine massive Höhe, respektive unproportionalen Masse nicht harmonisch ins Dorfbild
einfügt.

3. massiv und gegen jede Vernunft an den Rand des nordöstlichen Teils des Baugrundstückes
gelegt

4. wirkt „turmartig" und erdrückend, was wiederum der gesamten Wahrnehmung eines bisher
überschaubaren Dorfkerns irreversiblen Schaden zufügen würde.

5. Neues hohes Einfamilienhaus würde der Erhaltung des Ortsbildes in keiner Weise gerecht
werden.

Das Spannungsfeld (1/2)
Bauprojekt in der Gemeinde



Das Spannungsfeld (2/2)
1. Der Versand der Unterlagen, das Erstellen der

Homepage zur Mitwirkung, das Beschäftigen von
Kunsthistorikern und Raumplanern sei reine
Steuergeldverschwendung

Wiler Nachrichten, 5. Mai 2022



Spielregeln
Wir sprechen heute Abend über den Ortsbildschutz

Verständnisfragen bitte nach jedem Block stellen

Wir können Fragen auf einer bestimmten Flughöhe klären

Spezifische Fragen zu ihrem eigenen Objekt bitte im Rahmen der Mitwirkung 
stellen
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Schutz von Einzelobjekten R. Habrik

Ortsbildschutzgebiete B. Bottlang / E. Heilig

Unterschied Substanzschutz / Strukturschutz B. Bottlang

Fragen aus der Bevölkerung alle

Nächste Schritte und Ausblick R. Habrik







ISOS Ortsbilder in der Gemeinde Kirchberg
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Ausgangslage auf Gemeindeebene

Inventar Studer/Eberle 2000:
 Begutachtet wurden rund 330 Objekte
 56 «schützenswerte»
 72 «erhaltenswerte» Objekte
 keine Unterscheidung zwischen nationaler, kantonaler und lokaler Bedeutung

 Total 128 Schutzobjekte

Art. 119 Abs. 2 PBG:
Das Schutzinventar wird wenigstens alle 15 Jahre an wesentlich veränderte Verhältnisse angepasst.



Auftrag - Ziele

 Qualität vor Quantität
 Erarbeitung eines Ensembles von Objekten, welches die Baugeschichte von 

Kirchberg wiederspiegelt
 Das neue Inventar enthält ausschliesslich «Schutzobjekte». Auf die Klassierung 

von Objekten in die Kategorie «erhaltenswert» wird verzichtet
 Keine Inneninventarisationen – ausser in besonderen Fällen
 Erweiterung des Inventars um neue Objektkategorien – gemäss Vorgabe Kanton: 

Brücken, Kunst, Brunnen, Gärten, Bildstöcke, Wegkreuze, usw.

 72 «erhaltenswerte» Objekte müssen neu beurteilt werden



Beurteilungskriterien
 Typologisch für Kirchberg wichtige und relevante Bauten (Bauernhäuser, 

Stickerei, Gewerbe/Industrie, öffentliche Bauten)

 Hoher Anteil an originaler Bausubstanz

 Bei renovierten oder umgebauten Häusern zählt die Rücksichtnahme auf das 
ursprüngliche Erscheinungsbild



Übersicht Schutzobjekte 2022

Von den 72 erhaltenswerten Einzelobjekten:
- 9 Einzelobjekte wurden abgebrochen
- 1 Objekt schützenswertes Einzelobjekt kant. Bedeutung
- 41 Objekte schützenswerte Einzelobjekte lokaler Bedeutung
- 21 Objekte sind entlassen

Resultat der Überprüfung

abgebrochen Kantonales Objekt Objekte Lokaler Bedeutung Entlassen



Übersicht Schutzobjekte 2022
 National: 1
 Kantonal: 30
 Kommunal: 72 (davon 6 neue Objekte)
 Total 103 Schutzobjekte

 Zusätzlich
 14 Brunnen (neu)
 85 Kreuzwegstationen, Bildstöcke und Wegkreuze (neu)
 26 Archäologische Denkmäler
 1 Brücke (neu)
 1 Kunstobjekt (neu)

Die Anzahl der Schutzobjekte hat von 128 auf 103 abgenommen
Neu dazugekommen sind Brunnen, Wegkreuze, Brücke, Kunstobjekt



Neue Objekte
Vers.-Nr. 337

Fischingerstrasse 28
Schalkhusen

Sticklokal



Neue Objekte
Vers.-Nr. 875/876

Wilerstrasse 69
Bazenheid

Togg. Schmiede- und 
Werkzeugmuseum



Neue Objekte
Vers.-Nr. 1113

Neugasse 35.1
Bazenheid

«Altes Feuerwehrdepot»



Neue Objekte
Parz.-Nr. 885

Bräägg
Bazenheid

Brücke Hörachbach



Neue Objekte
Brunnen

15 Objekte (Entstehungs-
jahr bis 1953)

Beispiel Brunnen Ötwil
1856



Neue Objekte
Kreuzwegstationen, Bild-
stöcke, Wegkreuze

85 Objekte

Beispiel Kreuzweg
Hüttenstetten – Iddaburg



Entlassene Objekte
Vers.-Nr. 317

Hof, Kirchberg

Zu geringe Qualität für 
ein Schutzobjekt



Entlassene Objekte
Vers.-Nr. 1075

Neugasse 18
Bazenheid

Leider «Überrenoviert». 
Der einfache Charme 
ging verloren.



Entlassen ohne Ortsbildschutz
Vers.-Nr. 2005

Trestenmoos 2005

Schon zu stark verändert
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Agenda
Begrüssung und Einführung ins Thema R. Habrik

ISOS E. Zangger

Schutz von Einzelobjekten R. Habrik

Ortsbildschutzgebiete B. Bottlang / E. Heilig
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Verfahrensablauf

Vorprojekt/Projekt

Mitwirkungsverfahren (alle Einwohnenden)

Öffentliche Auflage

Einsprache (nur Betroffene)

Rekurs

heute

GR: Verabschiedung zur Mitwirkung

Verabschiedung im GR

Allenfalls Anpassungen

Bis zum 15. Juni 2022 



Ortsplanungsrevision

Strategie 
Innenentwicklung

Richtplan

Baureglement
Abwasserreglement

Zonenplan

Naturschutzverordnung

Ortsbildschutz

ÖREB Kataster

Strassenplan

Gewässerraum
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